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Internationales Bündnis gegen den Bahnlärm "AGUS" 
42 Bürgerinitiativen und Organisationen entlang dem Güterkorridor Rotterdam - Genua koordinie-
ren ihren Kampf gegen die negativen Folgen der Verkehrsverlagerung in der "Alliance gegen Um-
weltschäden durch Schienenverkehr" (AGUS).  
 

 

Bericht: Daniel Wind 
Der stark wachsende Güterstrom 
zwischen Nordsee und Mittelmeer 
erzeugt zunehmend heftige Oppo-
sition bei den Anwohnern. Die 
Bürger organisieren sich meist in 
lokal tätigen Komitees, die regional 
viel Aufmerksamkeit und Verständ-
nis hervorrufen. Sie erreichen aber 
nur selten die übergeordnete Ebe-
ne, welche für die Verkehrspolitik 
zuständig ist und wo die Entschei-
dungen fallen, die am Schluss zur 
Belastung durch Lärm und Er-
schütterungen führen (z.B. Stre-
ckenführung, Typenzulassung, Be-
triebsvorschriften, Lärmschutzpro-
gramme und die Mittel dazu).  
Am 23. Mai haben Vertreter von 
42 Bürgerinitiativen und Umwelt-
schutzorganisationen aus Deutsch-
land, der Schweiz und Österreich 
in Eltville a. Rhein eine intensivere 
Zusammenarbeit beschlossen. Un-
ter dem Namen Alliance gegen 
Umweltschäden durch Schie-

nenverkehr  soll der Kampf gegen 
die negativen Folgen des interna-
tionalen Bahnverkehr übernational 
koordiniert werden. Zum Ab-
schluss der Gründungsversamm-
lung wurden die Kernanliegen in 
einer Erklärung zusammengefasst 
(s. Kasten Seite 2). 

Die AGUS versteht sich als Ant-
wort auf die Pläne der EU, den 
Korridor Genua - Rotterdam zu ei-
nem vorrangig für den Güterver-
kehr bestimmten Schienenweg 
auszubauen. Ihre Geschäftsstelle 
befindet sich in Duisburg (vgl. 
www.agus-umwelt.de). Im nächs-
ten Schritt wird die Allianz Kontak-
te nach Belgien und Italien auf-
bauen und ihr Programm verfei-
nern. 

Die Angst vor den Auswirkungen 
des Verkehrsvorhabens spiegelte 
sich in den Vorträgen: Die Bürger-
initiative Mittelrheintal (Gastgeber) 
hielt fest, dass täglich bereits über 
300 Züge das Rheintal verlärmen, 

davon mehr als die Hälfte Güter-
züge (zum Vergleich: 2007 zählte 
die Monitoring-Station Wichtrach 
auf der Lötschberg-NEAT täglich 
267 Züge, davon 64 Güterzüge). 
Nach dem deutschen "Masterplan 
Güterverkehr und Logistik" vom 
März 2008 soll die Kapazität auf 
600 Güterzüge pro Tag verdoppelt 
werden. Dabei seien infolge der 
enormen Belastung durch Lärm 
und Erschütterungen schon heute 
unzählige Häuser in den einst ro-
mantischen Weindörfern am Rhein 
praktisch unverkäuflich und viele 
Wohnungen leer, berichtete der 
Vertreter der "Bürger für Boppart". 
 Die Erschütterungen rütteln nicht 
nur die Anwohner aus dem Schlaf, 
sondern gelten in Rheintal bereits 
als bedrohliches Risiko. Obwohl 
die Bahn unzählige Hangsicherun-
gen und Fangnetze installiert hat, 
wurden in Assmannshausen Lang-
samfahrstrecken eingerichtet, 
nachdem im März ein Berghang 
abgerutscht und bis an die Geleise 
der Bahnlinie gestürzt war. Nun 
laufen geologische Untersuchun-
gen, um die Ursachen genau ab-
zuklären.  

Im Gebiet zwischen Offenburg und 
Freiburg i.B. haben einige Bürger-
initiativen schon vorgemacht, was 
durch intensive Zusammenarbeit 
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Die Vertreter der 42 deutschen, schweizer und österreichischen Bürgerini-
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erreicht werden kann: Mit De-
monstrationen stoppten sie das 
wenig phantasievolle Vorhaben 
der Deutschen Bahn, den Zulauf 
zur NEAT als Ausbau der beste-
henden Doppelspur auf vier Gleise 
zu realisieren - d.h. ebenerdig mit-
ten durch Städte hindurch! Zudem 
legten die Bürgerinitiativen ein Al-
ternativprojekt "Baden21" vor, das 

nun vom Bundesministerium für 
Verkehr geprüft wird (vgl. www.ig-
bohr.de).  
Dieses Beispiel aus Deutschland 
zeigt wie damals die  Alpeninitiati-
ve in der Schweiz, dass mit verein-
ten Kräften grosse Verbes-
serungen erreicht werden können. 
Es wird sich zeigen, ob die AGUS 
zur schlagkräftigen internationalen 

Organisation heranwächst, die es 
für einen nächsten Schritt im 
Kampf gegen die Umweltschäden 
des Schienenverkehrs braucht.  
 

Zur Güterverkehrspolitik der EU: 
http://ec.europa.eu/transport/logistics/f
reight_logistics_action_plan/doc/memo
/memo_rail_de.pdf). 
 

 

Kommentar SLL   

(RH) Ganz im Gegensatz zur Situ-
ation in Deutschland herrscht in 
der Schweiz tiefste Ruhe um den 
Bahnlärm. In den eidgenössischen 
Räten wird derzeit die ZEB-
Vorlage beraten, welche sich mit 
der Zukunft der Eisenbahnen be-
fasst. Viel zu reden gibt der alpen-
querende Güterverkehr und das 
Defizit von SBB-Cargo. Die Ver-
schiebung des Verkehrs von der 
Strasse auf die Schiene ist ein 
Verfassungsauftrag; hier bestehen 
Versprechen, welche bisher nicht 
gehalten worden sind. Um die 
Schwierigkeiten nicht noch zu ver-
grössern, wird jede Verteuerung 
des Bahngüterverkehrs sorgfältig 
vermieden. Über Lärm zu spre-
chen ist darum unschicklich. 
Es liegt aber auf der Hand, dass 
die Lärmbekämpfung der Bahnen 
Geld kostet. Sie wurde schliesslich 
auch jahrzehntelang vertrödelt, bis 
schliesslich mit den S-Bahn-Zügen 
der rollende Beweis dafür erbracht 
war, dass das Problem lösbar ist. 
Mit der FinöV-Vorlage im Umfang 

von rund 30 Mia wurde endlich ei-
ne Bresche in die Mauer der Ver-
niedlichung des Bahnlärms 
geschlagen. Mit 2 Mia sollte die 
Lärmsanierung der Bahnen reali-
siert werden, mit 12 Jahren Ver-
spätung gegenüber den Zielen des 
Umweltschutzgesetzes. 

Schon vor der FinöV-Abstimmung 
von 1998 waren Schätzungen über 
die Kosten der Lärmsanierung an-
gestellt worden; sie ergaben Be-
träge um 7 Mia. Diese hohen Aus-
gaben führten zur Ausarbeitung 
eines Sondergesetzes, welches 
den Lärmschutz beschränkte. Nur 
rund 2/3 aller Betroffenen sollten 
echt geschützt werden, der Rest 
aber sollte Lärmschutzfenster er-
halten. Der Entscheid über die 
Schutzwürdigkeit wurde mit einem 
neuen Indikator, dem Kosten-
Nutzen-Index KNI schematisiert. 
Inzwischen hat sich gezeigt, dass 
es billigere Methoden zur Redukti-
on des Bahnlärms gibt. Zum Errei-
chen der (reduzierten) Ziele genü-
gen nach Berechnung des BAV 

1.35 Mia. Mit der ZEB-Vorlage sol-
len die weiteren 500 Mio, welche 
ursprünglich für die Lärmverminde-
rung bestimmt waren, für den 
Ausbau des Netzes eingesetzt 
werden. Richtig im Sinne des 
Volkswillens wäre aber, die da-
mals - wegen der überhöhten Kos-
tenschätzung reduzierten - Ziele 
wieder jenen des Umweltschutz-
gesetzes anzunähern.  

Hinzu kommt, dass gemäss neuen 
Untersuchungen die Massnahmen 
am Rollmaterial eine geringere 
Reduktion des Lärms bewirken als 
angenommen. Der Anteil der 
Schienenrauhigkeit an die Ursa-
chen des Bahnlärms erweist sich 
als überraschend gross. Die Sa-
nierung des Rollmaterials könnte 
deshalb weniger bringen als bisher 
erwartet. Es wäre deshalb nichts 
als klug, die 500 Mio für die Lärm-
reduktion zu reservieren - der 
Volksabstimmung gemäss.  

Aber bitte sagen Sie das nieman-
dem in Bern! Das Thema ist tabu!

 

Kernforderungen der "Erklärung von Eltville" 

· Güterzugtrassen sind konsequent aus den Siedlungsgebieten heraus zu halten oder in (teil-) gedeckelte Tieflagen 
oder Tunnels zu legen. Es ist der Lärm einzusperren und nicht die Menschen. 

· Der gesetzliche Rahmen für den Schutz vor Schienenverkehr muss aktualisiert werden. Der energieaequivalente 
Dauerschallpegel ist durch eine Maximalpegel-Ereignishäufigkeitsbetrachtung zu ergänzen  und der Schienenbo-
nus ist abzuschaffen. 

· Zur Umsetzung der Forderung der WHO zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung ist der maximale Schallpegel 
in der Nacht auf 45 dB(A) zu reduzieren. 

· Der Gesetzgeber, die Bahnen und die Güterverkehrskunden sind gegenüber den Schienenstreckenanliegern stär-
ker in die Verantwortung zu nehmen. Auch volkswirtschaftliche Schäden (Gesundheit, Wertverluste) müssen ver-
mieden bzw. ausgeglichen werden. 

· Gleichberechtigung der Lärmsanierung (Bestandstrecken) zur Lärmvorsorge (Neubaustrecken). 

· Die Neu- und Ausbauplanung von Schienenstrecken haben in Abstimmung mit der davon betroffenen Bevölkerung 
zu erfolgen. Die Bahnplaner müssen die Bevölkerung überzeugen und nicht die Genehmigungsbehörden. 

· Kontrollorgane, die gegen die Interessen der Bevölkerung arbeiten, sind abzuschaffen (z.B. EBA). 
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 Fluglärm 

Übermässiger Lärm wird entschädigt – häufiger 
aber wohl nicht 
 
Peter Ettler 

RH: Der Geschäftsführer der SLL ist als Anwalt spezialisiert auf Umweltrecht. Er vertritt zahlreiche Gemeinden 
und Private im Umkreis des Flughafens Zürich in Verfahren um den Fluglärm, so auch in den Modellfällen um 
die Entschädigung wegen Minderwert, welche kürzlich vom Bundesgericht abgeschlossen worden sind. Er ist 
prädestiniert, die Auswirkungen dieser Entscheide auf die Rechtsprechung darzustellen. 
 
Der Durchbruch in Opfikon 
Das Bundesgericht hat am 27. 
Februar 2008 nach rund 10jähriger 
Prozessdauer einem Einfamilien-
hausbesitzer in Opfikon (BGE 134 
II 49) eine Entschädigung infolge 
Fluglärms zugesprochen. Es setz-
te den Minderwert eines Einfami-
lienhauses in Opfikon auf 20 % 
oder Fr. 170'000.-- fest plus Zins 
seit dem 1.1.1997. Davon sind Fr. 
20'000.-- zahlbar in Form von 
Schallschutzfenstern.  

Inzwischen hat das Bundesgericht 
weitere 16 Fälle entschieden, die 
ihm als Pilotfälle unterbreitet wur-
den. Mehrfamilienhäuser im Be-
sitze von Privaten sind auch ent-
schädigungsberechtigt. Das Bun-
desgericht sagte, der Fluglärm ver-
ursache einen schweren Schaden. 
Dieser sei vorhanden, selbst wenn 
der Eigentümer keine Ertragsein-
busse habe oder gar die Mietein-
nahmen habe steigern können, 
weil die Entwertung „schleichend“ 
und über Jahre hinaus stattfinde. 
Es legte aber die Entschädigung 
für die Eigentümer nicht selber 
fest, sondern wies die Fälle zur 
Neubeurteilung an die Eidgenös-
sische Schätzungskommission zu-
rück. Auch Bauland oder nach 
dem 1.1.1961 überbautes Land ist 
entschädigungsberechtigt. 
Unique und der Kanton Zürich hat-
ten in allen Fällen eine Entschä-
digungspflicht verneint. Aufgrund 
der Pilotentscheide werden wei-
tere ca. 90 Private in Opfikon eine 
Entschädigung erhalten. Liegen-
schaften der Stadt oder vorwie-
gend gewerblich genutzte Liegen-
schaften erhalten dagegen keine 
Entschädigung. 

 

Bedeutung des Erfolgs für 
andere Fluglärmgeschädigte 
Der Erfolg in Opfikon ist nur des-
halb gross, weil wir die Fälle 
„handverlesen“ hatten, bevor wir 
sie einreichten. Wir achteten dar-
auf, dass die Eigentümer (oder ih-
re Erblasser) ihre Liegenschaften 
vor dem 1.1.1961 erworben hatten 
und dass die Immissionsgrenz-
werte überschritten waren. Wir 
fügten uns somit gezwungener-
massen den Anforderungen des 
Bundesgerichts, welches weiter an 
seiner traditionellen Rechtspre-
chung festhält, dass nur ganz aus-
nahmsweise zu entschädigen sei, 
weil sonst keine neuen Strassen, 
Bahnlinien oder Flughäfen mehr 
gebaut werden könnten (BGE 94 I 
286).  
Das bekamen jene Eigentümer in 
einer Mischzone der Empfindlich-
keitsstufe III zu spüren, wo die 
Immissionsgrenzwerte seit 2002 
wegen des Swissair Groundings 
nicht mehr überschritten wurden. 
Sie bekamen nichts. Diese „aus-
nahmsweise“ Rechtsprechung ver-
stösst zwar gegen das Grundrecht 

auf Eigentum (Art. 26 BV). Sie ist 
auch überholt, weil seit Inkraft-
treten des USG neue Strassen 
und Bahnlinien so gebaut werden, 
dass nur noch Wenige einer 
übermässigen Lärmbelastung aus-
gesetzt bleiben. Aber das Bundes-
gericht hält daran fest und der 
Bundesrat sowie das Parlament 
haben zwei Seelen in der Brust. In 
der grossen Mehrheit sind sie zwar 
nicht Eigentums feindlich. Aber 
wenn für Verkehrsanlagen Ent-
schädigungen drohen, schonen sie 
die öffentlichen Finanzen. Deshalb 
schieben sie selbst Mini-Reförm-
chen im Enteignungsrecht auf die 
lange Bank. Z.B. wies der Stände-
rat kürzlich die vom Nationalrat 
gutgeheissene Parlamentarische 
Initiative Hegetschweiler zurück. 
Sie hätte eine weitere bundesge-
richtliche Fussangel für Enteig-
nungsforderungen, nämlich seine 
strenge Verjährungspraxis, gelo-
ckert. 

Für alle übrigen, durch Flugzeuge 
belärmten Gebiete um den Flug-
hafen Zürich haben die Opfiker-
Entscheide nur begrenzte Bedeu-

 

Nebenstehend: Morgenstund' in 
Opfikon 
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tung. Wie dereinst das Bundesge-
richt beispielsweise die Frage ent-
scheiden wird, ob der Fluglärm 
auch im Ost- und Südanflug seit 
dem 1.1.1961 vorhersehbar war, 
obwohl diese Korridore damals 
noch gar nicht benützt wurden, 
werden wir sehen. Und ob das 
morgendliche Zwangswecken im 
Südanflug als übermässige Stö-
rung anerkannt wird, obwohl die 
Immissionsgrenzwerte ausserhalb 
Opfikons (wegen des 16h-Leq) 
nicht überschritten sind, ist eben-
falls unsicher. Sicher ist nur, dass 
eine Entschädigung wegen des 
sog. eigentlichen Überflugs (Lan-
deanflug auf Piste 28 und 34 aus 
Osten bzw. Süden) nur ganz weni-
gen Liegenschaften zukommen 
wird, weil das Bundesgericht dafür 
einen ganz schmalen Korridor de-
finiert – und sich im Übrigen wei-
gert, die dafür notwendige Höhe 
ein für allemal festzulegen. Zwi-
schen 150 und 400 m Überflugs-
höhe ist man weiter dabei in der 
Zitterpartie. 

Kennzeichen der Enteignungsfälle 
am Flughafen Zürich ist somit, 
dass ausserhalb von Opfikon tota-
le Rechtsunsicherheit fortbesteht. 

  
Bedeutung der Entscheide 
für Eigentümer an Bahnlinien 
und Strassen 
Wenigstens halten die Entscheide 
deutlich fest, dass übermässiger 
Lärm einen schweren Schaden be-
wirkt, der eigentlich zu entschädi-
gen ist. Ebenfalls in Erinnerung 
gerufen hat der erste Opfiker-Ent-
scheid BGE 130 II 394, dass ab 
einem jeweils im Nachhinein fest-
gesetzten Zeitpunkt die Forderun-
gen zu verjähren beginnen und 
nach 5 Jahren verjährt sind. Eigen-
tümer an Bahnlinien und Strassen 
müssen diese Verjährungsfrist 
ernst nehmen: Innerhalb von 5 
Jahren ab der für sie erfolglosen 
Sanierung einer Verkehrsanlage 
müssen sie die Verjährung unter-
brochen haben. Erfolglos ist die 
Sanierung, wenn es Schallschutz-
fenster gibt oder wenn die Immis-
sionsgrenzwerte trotz des aufge-
legten Sanierungsprojektes über-
schritten bleiben – und „Erleichte-
rungen“ für den Lärm gewährt 
werden. 

Haben die Eigentümer auf diese 
Weise die Verjährungshürde um-
schifft, ist aber noch keineswegs 
klar, dass sie entschädigungs-
berechtigt sind. Die grosse Frage 
ist, ab wann der übermässige 
Lärm für sie vorhersehbar war. Si-
cher ist: wer in der Nähe einer be-
stehenden grossen Durch-
gangsstrasse gebaut hat, konnte 
den Lärm vorhersehen. Wer zuerst 
da war, dagegen nicht. Daher dürf-
ten noch relativ viele Alteigen-
tümer an neuen Durchgangsstras-
sen dieses Kriterium erfüllen. Wie 
aber steht es mit Eigentum längs 
einer Bahnlinie? War der übermäs-
sige Lärm in der heutigen Form 
schon 1890 vorhersehbar? Oder 
hat selbst das Bundesgericht ein 
Einsehen, dass die damaligen Rat-
terzüge für unsere Urgrossväter 
und Urgrossmütter noch eine Be-
reicherung darstellten, dass diese 
aber beispielsweise die seit Bahn 
2000 extrem verdichteten Zugsfol-
gen auch in ihren kühnsten Träu-
men nicht vorhersehen konnten? 

Solche Fragen müssten auch wie-
der in sorgfältig aufgegleisten Pi-
lotprozessen geklärt werden. Die 
Opfiker-Fälle zeigen, dass sich 
der Zusammenschluss einer Viel-
zahl von Eigentümern lohnt, weil 
die Unkosten für ein Jahrzehnt 
Prozessieren für den Einzelnen 
bloss einige tausend Franken be-
tragen, und dennoch eine grosse 
Hebelwirkung entsteht. Solche 
Klagepools stehen dann nicht 
mehr schutzlos einer übermäch-
tigen öffentlichen Hand gegen-
über, die mit sämtlichen Tricks 
versucht, nicht entschädigen zu 
müssen.  

Was bedeuten die Entschei-
de für die Lärmbekämpfung? 
Wenn Eigentümer im Banne von 
Verkehrsanlagen für den Minder-
wert ihrer Liegenschaften ent-
schädigt werden, wird ihnen zu-
gefügte Unbill ein Stück weit aus-
geglichen. Das Grundrecht auf Ei-
gentum als ein begrenzendes öf-
fentliches Interesse wird gestärkt, 
die dynamischen Interessen am 
Verkehr zurückgedrängt. Das 
Verursacherprinzip wird durch-
gesetzt – allerdings nur in homöo-
pathischen Dosen. Über all das 
freut sich die SLL.  

Sie stellt aber auch fest, dass der 
grösste Teil der Lärmkosten so 
weiter nicht internalisiert wird. Kos-
tenwahrheit im Verkehr und verur-
sachergerechte Preise können 
über das vom Bundesgericht de-
molierte Enteignungsrecht nicht 
erkämpft werden. Unser eigentli-
ches Problem, nämlich der immer 
noch zunehmende übermässige 
Lärm, bleibt bestehen.  

Auch Enteignungsprozesse kön-
nen die Öffentlichkeit für die Lärm-
problematik sensibilisieren. Sie 
können dazu beitragen, dass die 
Lärmtoleranz der Bevölkerung wei-
ter sinkt und dass Lärm wieder 
stärker negativ bewertet wird. Die 
SLL bemüht sich ihrerseits, den 
Kampf gegen den Lärm und für die 
Ruhe im Bewusstsein der Öffent-
lichkeit und in den politischen 
Agenden zu verankern.  

 

Impressum: Verantwortlich für die-
se Ausgabe: R. Hofmann (RH) 

 

Generalversammlung der 
Schweizerischen Liga ge-
gen den Lärm 
 
Die GV musste aus organisatori-
schen Gründen (Besichtigung) auf 

Montag 29. Sept. 2008 

verschoben werden. Sie wird ver-
bunden mit einer Besichtigung 
des neuen Üetliberg-Strassen -
tunnels,  mit besonderem Gewicht 
auf den Lärmschutzmassnahmen. 

Der Anlass beginnt 17.30 Uhr
mit der Besichtigung. Er wird  mit 
der GV abgeschlossen. 

Der Vorstand weist die Mitglieder 
auf die einzigartige Gelegenheit 
hin, dieses wichtige Bauwerk unter 
kundiger Führung zu besichtigen.  
Damit wir den Transport organisie-
ren können, bitten wir Sie um ver-
bindliche Anmeldung. 
Alle Unterlagen mit den Detailin-
formationen und dem Anmeldeta-
lon erhalten Sie anfangs Septem-
ber. 
Für Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an die Geschäftsstelle. 

Gäste willkommen! 


